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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. LICHAL und Genossen 

haben am 31. Mai 1985 unter der Nummer 1395/J-NR/1985 an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend das Strafverfahren geqen 

Udo PROKSCH gerichtet, welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wer war jener Rechtsvertreter von Udo PROKSCH, der zufolge 

des Punktes 1 Ihrer Anfragebeantwortung (1189/AB) das Bun~es­

ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ersuchte, durch die 

österreichische Botschaft in Bukarest für das Verfahren rele­

vante Unterlagen rumänischer Stellen entgegenzunehmen und nach 

Wien weiterzuleiten? 

2. Wann wurde dieses Ersuchen gestellt und wann langte es im 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ein? 

3. Welche Person (bzw. Personen) im Bundesministerium für Aus­

wärtige Angelegenheiten hat dieser Rechtsvertreter in diesem 

Zusammenhang kontaktiert? 

4. Erfolgte diese Kontaktaufnahme schriftlich oder mündlich? 

5. Wenn schriftlich: wie ist der volle Wortlaut dieses Ersuchens? 

6. Welche Behauptungen - insbesondere hinsichtlich der Relevanz 

der Unterlagen für das Strafverfahren gegen Udo PROKSCH - wurden 

im Zusammenhang mit diesem Ersuchen von dem betreffenden Rechts­

vertreter Udo PROKSCH's gegenüber dem Bundesministerium für Aus­

wärtige Angelegenheiten aufgestellt? 
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7. Von welchem Beamten des Bundesministeriums für Auswärtige 

Angelgenheiten wurde das - in Punkt 2 Ihrer Anfragebeantwortung 

(1189/AB) angeführte - aufgrund der Intervention des Rechtsvertre­

ters Udo PROKSCH's veranlasste Telefonat mit der österreichischen 

Botschaft in Bukarest geführt? 

8. Wie ist der volle Wortlaut der im Punkt 2 Ihrer Anfragebeant­

wortung (1189/AB) erwähnten Berichte der österreichischen Botschaft 

in Bukarest an das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Zl. 85/85 vom 26.2.1985 und Zl. 88/85 vom 28.2.1985? 

9. Weshalb haben Sie Punkt 2 der Anfrage Nr. 1209/J, soweit damit der 

volle Wortlaut der Berichte der österreichischen Botschaft in Bukarest 

an das Bundesministerium für Auswärtige Anqelegenheiten begehrt wurde, 

in Ihrer Anfragebeantwortung (1189/AB) unbeantwortet gelassen? 

10. Welche Person (bzw. Personen) hat (bzw. haben) Sie in der gegen­

ständlichen Angelgenheit persönlich befasst? 

11. Wurden Sie vom Rechtsvertreter von Udo PROKSCH ersucht, die Unter~ 

lagen aus Rumänien an den Staatsanwalt weiterzuleiten? 

12. Wenn nein: 

Von welcher anderen Person (bzw. von welchen anderen Personen) 

wurden Sie ersucht? 

13. Welche Person (bzw. Personen) haben Sie ersucht, der Bitte, die 

Unterlagen aus Rumänien an den Staatsanwalt weiterzuleiten, zu ent­

sprechen? 

14. Warum haben Sie sich - was in Ihrer Anfragebeantwortung (1189/AB) 

ungeachtet der diesbezüglichen Fragestellung in Punkt 9 der Anfrage 

1209/J unbeantwortet blieb - als aktiver Bundesminister 

ö f f e n t I ich als Entlastungszeuge für Udo PROKSCH angeboten?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

ad 1 - 6: 

Wie ich schon in Beantwortung der schriftlichen Anfrage des Abg.z.NR 

Dr. Michael GRAFF und Genossen Nr. 1209/J-NR/85 vorn 20.3.1985 weit­

gehend ausqeführt habe, wurde ich, soweit mir heute erinnerlich ist, 
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zwischen 20. und 25.2. vom Rechtsvertreter des Herrn Udo PROKSCH, 

Rechtsanwalt Dr. Heinz DAMIAN, mündlich ersucht, durch die Öster­

reichische Botschaft Bukarest Unterlagen rumänischer Stellen ent­

gegenzunehmen und nach Wien weiterleiten zu lassen, da diese für 

das Verfahren relevant wären. 

ad 7 und 10: 

Ich verweise auf Punkt 3 meiner eben zitierten Beantwortung der 

schriftlichen Anfrage Nr. 1209/J-NR/85. 

ad 8 und 9: 

Ich sehe mich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in der Lage, 

Berichte österreichischer Vertretungsbehörden, die u.a. eine Be­

wertung von Vorgängen oder Verhältnissen in bestimmten Ländern oder 

die Wiedergabe vertraulich gemachter Mitteilungen zum Inhalt haben, 

der öffentlichkeit bekanntzugeben. Wenn die Beamten unserer Bot­

schaften damit rechnen müssen, dass ihre Berichte veröffentlicht 

werden, würde dies selbstverständlich Form und Inhalt erheblich 

einschränken, was wieder nicht im Interesse einer vollständigen 

Information meines Ressorts gelegen sein kann. Ich habe jedoch, 

wie ich bereits während der Fragestunde am 28.6.1985 im National­

rat ausgeführt habe, einem Abgeordneten des Nationalrates, der 

gleichzeitig Beamter des Bundesministeriums für Auswärtige An­

gelegenheiten ist und damit der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Amtsverschwiegenheit unterliegt, einen Einblick in den in Frage 

stehenden Bericht der Botschaft Bukarest gewährt. 

ad '1 und 13: 

Der Rechtsvertreter von Herrn Udo PROKSCH war mit meiner Erklä­

rung einverstanden, dass ich dafür sorgen würde, dass die Unter­

lagen aus Rumänien an den staatsanwalt weitergeleitet würden. 

ad 14: 

Ich verweise auf Punkt 8 und 9 meiner Beantwortung der Anfrage 

Nr. 1209/J-NR/85 vom 20.3.1985. 

Der Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten: 
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